
PLANLICHE HINWEISE

Gehsteige und öffentliche Fußwege

Straßenverkehrsfläche Öffentlich

Wirtschaftsweg (Unterhaltung RRB, Landwirtschaft)

Straßenbegrenzungslinie für öffentliche Verkehrsflächen

Einfahrt / Ausfahrt und Anschluss anderer Flächen an Verkehrsflächen

1.5 Grünflächen

A  PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1.1 Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 Abs. 1 und 2 BauNVO
Ausschluss § 4 Abs. 3 BauNVO)

1.2 Maß der baulichen Nutzung

Soweit sich nicht aus sonstigen Festsetzungen geringere Werte ergeben, gelten folgende Werte:

1.2.1 Zahl der möglichen Vollgeschosse nach Planeintrag; hier: 2

1.2.3

Baugrenze (Abstandsflächen nach § 6 BayBO sind einzuhalten)1.3.2

1.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

1.3.1 offene Bauweise

1.4 Verkehrsflächen

Grundflächenzahl: zulässiges Höchstmaß nach §19 BauNVO

Geschossflächenzahl: zulässiges Höchstmaß nach §20 BauNVO

1.2.2

nur Einzel bzw. Doppelhäuser zulässig

nur Hausgruppen zulässig

öffentliche Grünflächen

Pflanzung, heimischer, standortgerechter Einzelbaum gemäß textliche
Festsetzungen. Die im Plan festgesetzten Standorte sind geringfügig variabel.

1.6 sonstige Planzeichen

1.5.1

1.5.3

1.5.4

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 25 BauGB)

(§9 Abs. 1 Nr.1  BauGB, §§1 bis 15 BauNVO)

(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO)

II

GRZ
GFZ

o

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22, 23 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

ED

Pflanzung, heimischer, standortgerechter Einzelbaum gemäß textliche
Festsetzungen. Freie Standortwahl innerhalb des Grundstückes.

zu erhaltende Bäume

Dachform/ - Neigung:
SD  = Satteldach

Art der
baulichenNutzung

Zahl der
Vollgeschosse

Grundflächenzahl
(GRZ)

Geschossflächenzahl
(GFZ)

Bauweise
(o)

Dachform/ -Neigung
(SD)

private Grünflächen / landschaftsgärtnerische Flächen und Oberflächen1.5.2

0,3

0,6

Bauweise:
o = offene Bauweise
g = geschlossene Bauweise

(nach Art. 81 BayBO über die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen)

B  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

2.2 Gebäude

2.3 Versorgungs- und Telefonanlagen
2.3.1 Versorgungs- und Telefonanlagen sind unterirdisch zu verlegen

2.5 Verkehrsflächen

2.5.1

C  GRÜNORDNUNG
3.1 Bepflanzung § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

In Flächen mit Bindungen für Bepflanzung (1.5.9) ist zum Erhalt bestehender Vegetation der
bestehende Gehölzbestand zu erhalten. Ein Zurückschneiden oder sonstiges Beeinträchtigen ist nicht
gestattet.

In Flächen für Bepflanzung (1.5.1) ist eine Baum-Strauch-Hecke in einer Dichte von einer Pflanze je 4 m2

in einem Abstand von 1,0 x 1,5 m zu pflanzen.

Im Bereich des Spielplatzes ist die Spielfläche mit einem Baum 1. oder 2. Ordnung je 100 m2 zu
durchgrünen.

In den privaten Grünflächen ist je Baugrundstück je angefangener 250 m² ein standortgerechter Baum
1. oder 2. Ordnung zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

2.4.1 An der Grundstücksgrenze zusammengesetzte überdachte Stellplätze und Garagen sind einheitlich zu  
 gestalten. Dies gilt auch für grenznahe Garagen. Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BayBO ist zu beachten.

2.4.2 Die eingezeichneten Stellplatz- und Garagenstandorte sind als Vorschlag zu betrachten. Sie können  
 innerhalb der Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und Garagen unter Beachtung der im Folgenden
 unter Punkt 2.4.3 ausgeführten Vorgaben frei gewählt werden. Der Abstand der Garagenvorderkante

zur öffentlichen Straßenfläche beträgt mind. 5,00 m. Etwaige Kosten, welche durch die Wahl eines
anderen als den vorgeschlagenen Standort anfallen, sind vom Bauwerber zu tragen.

2.4.3 Befindet sich bereits eine Garage direkt an der Grundstücksgrenze, so muss bei gleicher Standortwahl  
 die Nachbargarage ebenso an die Grenze herangerückt bzw. direkt angebaut werden. Befindet sich die
 grenznahe Garage mind. 1,50 m von der Grenze entfernt, so ist bei gleicher Standortwahl die
 anzubauende Garage ebenso mind. 1,50 m von der Grenze abzurücken.

2.4.4 Bei Garagen, Carports und Nebengebäuden wird eine Hanglage dadurch bestimmt, dass an der  
 maßgeblichen Grenz- bzw. grenznahen Wand die Geländeneigung mehr als 50 cm beträgt. An der
 Hangoberseite beträgt dann die max. zulässige Wandhöhe 3.00 m. An der Hangunterseite sind

entgegen Art. 6 BayBO größere Wandhöhen entsprechend der natürlichen Geländeneigung bis max.
5.00 m zulässig, wenn der angrenzende Nachbar die Abstandsflächen übernimmt. Die
Abstandsflächenübernahme entfällt, sobald auch der angrenzende Nachbar längen- und profilgleich
an die gleiche Gründstücksgrenze baut.

2.4.5 Garagen- und Stellplatzzufahrten sowie Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen zu gestalten.
 Pflaster (Fugenbreite mind. 10 mm oder drainfähiges Material), Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine,
 Schotterrasen etc. Asphaltierungen sind unzulässig. Auf das Begrünungsgebot gemäß Art. 7 Abs. 1   
 BayBO wird hingewiesen.

2.4.6 Private offene Stellplätze sind innerhalb der Baugrenze und straßenseitig in den gekennzeichneten
 Flächen zulässig.

 Stellplatzschlüssel:
 2 Stellplätze pro Wohneinheit, Stellplätze vor Garagen bzw. Carports werden nicht angerechnet.

Von den Grundstücken und ihren Zufahrten darf kein Oberflächenwasser auf die öffentlichen
Verkehrsflächen geleitet werden. Der Grundstückseigentümer muss sich vor evtl.
Oberflächenwasser aus den Verkehrsflächen selbst schützen.

2.6 Außenanlagen

2.1 Bauweise / Abstandsflächen

2.1.1 Die Baugrenzen beinhalten grundsätzlich keine Abstandsflächenregelung.
Es sind die Abstandsflächen nach Art. 6 BayBO einzuhalten. Abweichende Abstandsflächen nach
Art. 6 (5) Satz 2 BayBO werden nicht festgelegt.

(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. m. , §§22, 23 BauNVO und Art. 6 und 7 BayBO)

2.6.1 Stützmauern:  Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern bis zu einer Höhe von max. 1.00
m bezogen auf das Urgelände sind auf dem Grundstück auch außerhalb der
Baugrenzen zulässig. Vor den Stützmauern ist eine wirksame Bepflanzung zu
erstellen. Sie sind durch Vorpflanzung oder Pflanzung von heimischen Arten zu
begrünen. Für die Parzellen 5, 10, 14, 15, 19 und 21 im Osten gilt: Es ist ein
Mindestabstand der Stützmauer zur Grundstücksgrenze von 3m einzuhalten.

    
2.6.2 Böschungen / Das natürliche Gelände ist möglichst weitgehend zu belassen. Abgrabungen und
 Geländeauf-  Auffüllungen sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Auf- und Abtragsböschungen
 schüttungen:  sowie sonstige Geländemodellierungen sind bis zu einem Höhenunterschied von

1.50 m gemessen ab Urgelände gestattet. Der Anschluss an benachbarte
Grundstücke und an die Verkehrsflächen ist weich, d.h. ohne steile Böschungen
oder Stützmauern zu gestalten. Der max. Böschungswinkel beträgt 20°.

2.6.3 Einfriedungen: Zulässig sind Zäune ohne Sockel mit einer Höhe von bis zu 1.20 m über
natürlichem Gelände. Streifenfundamente, Gabionen und Mauern sind nicht
zulässig. Der Bodenraum ist mind. 10  cm über natürlichem Gelände freizuhalten.
Im Bereich von Sichtdreiecken und Einmündungen beträgt die zulässige Zaun- und
Heckenhöhe maximal 0.80 m gemessen ab Straßenoberkante. Entlang der
Erschließungsstraße sind die Einfriedungen mit vorgelagertem Grünstreifen 1,00 m
ins Grundstück zurückzusetzen. Einfriedungen zu Nachbargrundstücken und zur
offenen Landschaft sind nur zulässig als:

  - frei wachsende Hecken aus heimischen Laubgehölzen
  - Holzzäune ohne Sockel

3.1.6 Pflege der Pflanzung
Die festgesetzte Bepflanzung ist zu pflegen und zu erhalten. Bei Ausfall von Pflanzungen ist
entsprechend den grünordnerischen Festsetzungen nachzupflanzen. Die Pflanzungen haben
spätestens im Jahr nach der Fertigstellung der Gebäude zu erfolgen.

D  TEXTLICHE HINWEISE

Flächen für den Erhalt der bestehenden Gehölze; es ist ein Mindestabstand
von 10 m zwischen dem Gehölz (gemessen ab Stamm) und baulichen
Anlagen einzuhalten.

4.1.1 Pflanzungen im Leitungsbereich von Versorgungsleitungen:
 Bei Baum- und Strauchpflanzungen ist ein Abstand von je 2,5 m beiderseits von Erdkabeln freizu-

halten. Lässt sich dieser Abstand nicht einhalten, sind im Einvernehmen mit dem zuständigen
Energieversorgungsunternehmen geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen.

 
4.1.2 Denkmalschutz:
 Eventuell bei Erdarbeiten zutage kommende Bodendenkmäler, Metall-, Keramik- oder

Knochenfunde unterliegen gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG der Meldepflicht an die Untere
Denkmalschutzbehörde oder das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege. Auf die für
Niederbayern und Oberpfalz zuständige Dienststelle Regensburg, Adolf-Schmetzer-Str. (Tel.:
0941/595748-0) wird verwiesen.

4.1.3 Gebäude / Wasserversorgungsanlage:
 Die Gebäude sind vor Bezugsfertigkeit an die zentrale Wasserversorgungsanlage und an die

zentrale Abwasserbeseitigungsanlage anzuschließen.
 
4.1.4 Landwirtschaftliche Immisionen:
 Die von der nördlich angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfläche ausgehende Immissionen

(v.a. Geruch, Lärm, Staub und Erschütterungen) sind im gesetzlichen Rahmen und entsprechend
den Ausführungsvorschriften im Sinne einer geordneten landwirtschaftlichen Nutzung von den
Bewohnern bzw. Bauwilligen als Bestand in Zukunft zu dulden. Dies gilt auch wenn
landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend, an Sonn- und Feiertagen oder während der
Nachtzeit vorgenommen werden.

4.1.5 Pflanzungen zu landwirtschatlichen  und privaten Flächen:
 Für Gewächse bis 2 m Höhe ist mindestens ein Abstand von 0,5 m zu landwirtschaftlichen Flächen

einzuhalten. (Vgl. Art. 48 Abs. 1 AGBGB)

4.1.6 Brandschutz:
 Für den baulichen Brandschutz sind die Bestimmungen der BayBO zu beachten. Alle baulichen

Anlagen müssen über befestigte öffentliche Straßen und Wege erreichbar sein. Die Flächen für
die Feuerwehr auf den Grundstücken einschließlich ihrer Zufahrten müssen den Richtlinien über
Flächen für die Feuerwehr und der Din 14090 entsprechen.

4.1.7 Spielplätze:
 Bei der Spielplatzbepflanzung ist auf Pflanzen zu verzichten, die in der Bekanntmachung des

Bundesministers für Jugend, Familie und Gesundheit in der aktuellen Fassung als giftig
gekennzeichnet wurden.

4.1.8 Bei erforderlichen Aushubarbeiten ist das anstehende Erdreich generell von einer fachkundigen
Person organoleptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Störungen oder anderen
Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, etc.) ist das Landratsamt bzw. das WWA Deggendorf zu
informieren.

4.1.9 Gegen Hang-/Oberflächenwasser ist bei allen Bauvorhaben von den Bauherren
eigenverantwortlich entsprechende Vorsorge (objektbezogenen Maßnahmen) nach dem Stand
der Technik zu tragen. Als Hilfestellung wird das DWA - Themenfaltblatt "Starkregen und urbane
Sturzfluten" empfohlen.

4.1.10 Gartengestaltung: 
 Auf Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayBO wird hingewiesen, somit sind die nicht mit Gebäuden oder
 vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke zu begrünen
 oder zu bepflanzen. Sogenannte „Schottergärten“ sind demnach nicht zugelassen.

4.1.11 Planunterlagen:
 Planzeichnung sind zur Maßentnahme nur bedingt geeignet, keine Gewähr für Maßhaltigkeit.
 Bei Vermessung sind etwaige Differenzen auszugleichen – eine Höhenentnahme für

ingenieurtechnische Zwecke ist nur bedingt möglich. Aussagen und Rückschlüsse auf die
Untergrundverhältnisse und die Bodenbeschaffenheit können weder aus den amtlichen Karten
noch aus Zeichnungen und Text abgeleitet werden.

Pflanzliste

a) Liste Bäume:

Acer pseudoplatanus Bergahorn
Acer campestre  Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Fraxinus excelsior Gemeine Esche
Prunus avium  Vogelkirsche
Prunus padus  Gewöhnliche
   Traubenkirsche
sowie Obstbäume

b) Liste standortheimische Sträucher in
Strauchhecken:

Cornus sanguinea  Roter Hartriegel
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster
Lonicera xylosteum  Rote Heckenkirsche
Rhamnus carthatica Kreuzdorn
Rosa canina  Gemeine Hundsrose
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

1.6.1   Umgrenzung von Flächen für Stellplätze / Garagenzufahrten
   

1.6.2   Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§9 Abs.5 BauBG)

1.6.3   Bebauungsvorschlag mit Hauptfirstrichtung

1.6.4   Firstrichtung: in Längsrichtung des Gebäudes

1.6.5   Garage mit Garagenzufahrt

   

Ga

E  VERFAHRENSVERMERKE

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 4 BauGB)

2.5.2 Die Ausdehnung befestiger Flächen ist auf das notwendige Mindestmaß zu begrenzen.

3.1.8

3.2 Ökologie

3.2.1 Behandlung des Oberbodens:
 Zum Schutz des belebten Oberbodens ist im Rahmen der Baumaßnahmen der Oberbodenabtrag

fachgerecht in Mieten von max. 3.0 m Breite und 1.5 m Höhe zu lagern und bis zur
Wiederverwendung durch Ansaat von Leguminosen zu erhalten.

3.2.2 Fuß- und Wirtschaftswege sind mit wassergebundener Decke als Schotter- oder Grasweg  
 herzustellen.

3.2.3  Entwässerung der Grundstücke:
 Die Entsorgung des Niederschlags- und Oberflächenwassers erfolgt über Einleitung in das

bestehende Regenrückhaltebecken.

3.2.4 Es ist die Herstellung einer Regenwasserpufferanlage erforderlich. Das Fassungsvermögen der
Regenwasserpufferanlage muss bei Grundstücken bis zu 500m2 versiegelter Fläche mindestens

 6 Liter pro Quadratmeter Grundstücksfläche betragen. Übersteigt  die versiegelte Fläche auf einem
Grundstück 500 m2, so sind für jeden Quadratmeter versiegelter Mehrfläche zusätzlich 15 Liter
Fassungsvermögen zu schaffen. Der Grundablass zum Kontroll-schacht hat in gedrosselter Form zu
erfolgen (Nennweite max. 40 mm, ca. 1,3 l/s). Das gesammelte Wasser kann als Brauchwasser genutzt
werden (z.B. Gartenbewässerung, Waschmaschine, Toilettenspülung). Bei der Verwendung des
Regenwassers als Brauchwasser sind die Trinkwasserverordnung und die DIN 1988 - Technische
Regeln für Trinkwasserinstallation zu beachten.

3.2.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft:
 Innerhalb der privaten Grünflächen für naturschutzrechtlichen Ausgleich ist die Errichtung jeglicher

Art von baulichen Anlagen ausgeschlossen. Innerhalb der Flächen für Ausgleichsmaßnahmen ist der
Einsatz von Pestiziden, Fungiziden und Herbiziden nicht gestattet.

3.2.6 Baustoffe:Es sollten möglichst schadstoffreie, wiederverwertbare und regionale Baustoffe mit
geringem Herstellungs- und Transportaufwand verwendet werden.

 
 Da der Regenwasserabfluss von unbeschichteten kupfer-, zink- und bleigedeckten Dachflächen hohe

Metallkonzentrationen aufweisen kann, sind die vorgenannten Materialien bei Dachdeckungen nicht
zulässig. Auf die Verwendung von bleihaltigen Materialien ist grundsätzlich zu verzichten!

3.2.7 Während den jeweiligen Bauphasen auf den Parzellen sind geeignete Maßnahmen bzw. Konzepte zu
entwickeln, um nachteilige Auswirkungen auf das nahegelegene Gewässersystem "Bodertinger Bach"
durch Abschwemmungen bei Starkregenniederschlägen mit extremer Regenintensität zu vermeiden.

H

Flächen mit Zweckbestimmung Wasserwirtschaft (Regenrückhaltebecken)
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vorhandene Grundstücksgrenzen mit Grenzstein

zu erstellende Grundstücksgrenzen mit Grenzstein
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Bezugsgröße für GRZ und GFZ ist die Grundstücksfläche!

1.  Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 24.09.2020 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.10.2021 ortsüblich bekannt  
gemacht.

2.  Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und
 Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.10.2021hat in der Zeit vom
 05.11.2021 bis 06.12.2021 stattgefunden.

3.  Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.
 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.10.2021hat in der Zeit vom
 05.11.2021 bis 06.12.2021 stattgefunden.

4.  Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 20.01.2022 wurden die Behörden und
 sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.03.2022 bis
 11.04.2022 beteiligt.

5.  Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 20.01.2022 wurde mit der Begründung gemäß
 §3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.03.2022 bis 11.04.2022 öffentlich ausgelegt.

6.  Die Gemeinde Tiefenbach hat mit Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 23.06.2022 den
 Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 23.06.2022 als Satzung beschlossen.

 _________________________________ , den ________________
 Gemeinde Tiefenbach

  _______________________________________________________
 Christian Fürst
 1. Bürgermeister

7. Ausgefertigt

 _________________________________ , den ________________
 Gemeinde Tiefenbach

  _______________________________________________________
 Christian Fürst
 1. Bürgermeister

8.  Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am    …………..    gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den
üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in
der Bekanntmachung hingewiesen.

 _________________________________ , den ________________
 Gemeinde Tiefenbach

  _______________________________________________________
 Christian Fürst
 1. Bürgermeister

(Siegel)

(Siegel)

(Siegel)

3.1.5

3.1.9

Grundflächenzahl: zulässiges Höchstmaß nach §19 BauNVO

Geschossflächenzahl: zulässiges Höchstmaß nach §20 BauNVO
GRZ
GFZ

0,35

0,7
Bezugsgröße für GRZ und GFZ ist die Grundstücksfläche!

Haustyp:
ED  = Einzel- und Doppelhäuser
H = Hausgruppe

3.1.7

Eine Fläche von 6.974 m2 auf der Flr.Nr. 3455/0 Gmkg. Kirchberg werden den Eingriffen des
Bebauungsplans als Ausgleich zugeordnet (HINWEIS: Planung siehe Hinweise; Bereitstellung
gesichert durch Grunddienstbarkeit).

3.1.10 Im Bereich des Regenrückhaltebeckens sind Zauneidechsen durch regelmäßige Mahd des
potenziellen Zauneidechsen-Lebensraumes ab April (Schnitthöhe ca. 10 cm) zu vergrämen. Sämtliche
Versteckmöglichkeiten im Eingriffsbereich sind im Zeitraum von April bis Mitte Mai zu entfernen.
Zusätzlich ist ein Reptilienzaun anzulegen, Reptilienzauns um eine Rückwanderung zu vermeiden.
Baumaßnahmen sind auf die Zeiträume zwischen Mitte April bis Mitte Mai und Anfang August bis
Mitte Oktober zu beschränken.

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege

Gegenüber landwirtschaftlich genutzten Flächen ist für Gehölze, die eine Höhe von 2 m und mehr
erreichen, ein Pflanzabstand von 4 m einzuhalten. Auf eine Bepflanzung mit Hochstammbäumen
sollte im Grenzbereich zu landwirtschaftlichen Flächen verzichtet werden.

3.1.11

Eine Fläche von 3.287 m2 auf der Flr.Nr. 70 Gmkg. Kirchberg werden den Eingriffen des
Bebauungsplans als Ausgleich zugeordnet (HINWEIS: Planung siehe Hinweise; Bereitstellung
gesichert durch Grunddienstbarkeit).

Pflanzung freiwachsende Hecke gemäß textliche Festsetzungen

private Grundstücksflächen1.1.2

1.1.1

Einstaufläche Regenrückhaltebecken
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2.2.2 Dachdeckung: kleinteilige Ziegeldeckung; naturrot, rot, anthrazit
Blecheindeckung hellgrau (nicht reflektierend)
Flachdächer, extensive oder intensive Dachbegrünung.

2.2.3 Kniestock: Kniestock zulässig

2.2.4 Dachaufbauten: Dachgauben und Zwerchgiebel sind unzulässig. Solarflächen / Photovoltaikflächen
  sind nur in/auf der Fläche liegend mit geschlossener Rechteckform zulässig. (keine
  abgestuften / abgetreppten Ränder, keine Aufständerung)

2.2.5 Wandhöhe: max. 6.50 m
 (traufseitig) bei Hangbauweise (Hanghaus) : bergseits: max. 4,50 m
       talseits: max. 6,50 m

 Wandhöhe ist das Maß von der Urgeländeoberfläche bis zum traufseitigen
Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

 Die Abstandsflächen gemäß BayBO sind einzuhalten. Der untere Bezugspunkt für
die Abstandsflächen ist das bestehende natürliche Gelände.

2.2.6 Anlagen: Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind zulässig. Diese sind einheitlich in
geordneten Elementen zusammenzufassen und müssen die Neigung des Daches
aufnehmen.  

2.2.7 Fassaden: Klinkersichtmauerwerke, Fassadenverkleidungen mit Faserzementplatten, Fliesen
und Aluminiumfassaden sind nicht zulässig. Zugunsten eines ruhigen
Erscheinungsbildes ist die Vielfalt der verwendeten Materialien zu beschränken.
Unbehandelte Holzfassaden sind erwünscht.

  
2.2.8 Farben: Grelle Farbtöne sind unzulässig.

2.2.9 Gebäudeform: Es ist eine Gebäudegeometrie des Haupthauses mit einem Verhältnis von
  Länge : Breite mit mind. 1,4 : 1 einzuhalten.

2.2.10  Höhenlage der
 Gebäude:  Die Gebäude sind in das Gelände einzufügen. Fällt das Gelände mehr als 1,50m am

Gebäude gemessen in der Falllinie des Hanges, ist ein Hanghaus zu errichten.
  Abgrabungen, Aufschüttungen und Anböschungen mit einer maximalen Höhe von

1,00m Höhe zulässig. Der vorhandene und der geplante Geländerverlauf sind im
Eingabeplan (Höhe ü. NN) einzutragen.

2.2.11 Baugebot: Die Gemeinde wird bei Veräußerung der Grundstücke einen Bauzwang innerhalb
von fünf Jahren beurkunden.

Lakritz Architekten und Stadtplaner PartGmbB
Zellner | Büttner | Füller

Winkelbrunn 8 . 94078 Freyung . T 08551.32193-0 . F 08551.32193-29
info@la-kritz.de . www.la-kritz.de

2.2.1 Hauptgebäude:
 Dachform und Satteldächer  Neigung von 15° - 30° (gleiche Neigung für beide Dachflächen)
 Dachneigung    Die Firstrichtung ist in Längsrichtung des Gebäudes auszuführen.

c) Liste Gehölzarten für Straßenbäume:

Acer platanoides Spitzahorn
Acer campestre  Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Tilia cordata  Winterlinde

123/1

Flurweg

Geltungsbereich
ca. 20.200 m2

Mindestpflanzqualität:
In flächigen Pflanzungen Bäume als Heister 2 x v, 150-200 cm; Sträucher 2 x v, 60-100 cm; bei
Einzelbaumpflanzungen Bäume als Hochstamm 3 x v StU 16-18 cm, mit Drahtballierung oder je nach
Standort vergleichbare Solitärqualität. Je Baum sind im Wurzelraum mindestens 10 m2 offene
Bodenoberfläche und 16 m2 durchwurzelbarer Boden vorzusehen. Neupflanzungen sind durch
Wildschutzzäune in den ersten 5 Jahren zu schützen. Diese sind danach eigenständig zurückzubauen.
Es sind Pflanzen der Herkunftsregion 3 zu verwenden.
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 Garagen/ Nebengebäude: 
 Dachform und Flachdächer Neigung von 0° - 5°
 Dachneigung: Pultdächer Neigung von 7° - 25° (nur bei untergeordneten Anbauten zulässig)
  Satteldächer gleiche Dachneigung wie Hauptgebäude

ST

Spielplatz1.5.11

d) Gewässerbegleitgehölze:

Alnus glutinosa  Schwarzerle
Populus tremula  Zitterpappel
Salix alba   Silberweide
Salix aurita   Öhrchenweide
Salix caprea   Salweide
Salix fragilis   Bruchweide
Salix purpurea  Purpurweide
Rhamnus frangula  Faulbaum

3.1.12 Auf Fl.Nr. 70 Gmkg. Kirchberg ist bei Einschrieb "Streuobstwiese" je angefangene 150 m2 je 1
heimischer Obstbaum als Hochstamm zu pflanzen. Zwischen den Bäumen ist ein Abstand von
mindestens 10 m einzuhalten. Die Wiese ist in den ersten 4 Jahren dreimal jährlich zu mähen. Das
Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist
untersagt. Anschließend ist die Wiese zweimal jährlich zwischen dem 15. Juni und 30. September zu
mähen. Das Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und
Düngemitteln ist untersagt. Vorhandene Gehölze sind zu erhalten.

3.1.13 Auf Fl.Nr. 3455 Gmkg. Kirchberg ist die Pflanzung von Gewässer Begleitgehölzen entlang des
Tälchenbachs auf einer Strecke von 360 m vorgesehen. Je 10 m Gewässerlauf ist ein Baum zu
pflanzen (ca. 36 Bäum). Je Baum sind zusätzlich 2-3 Sträucher zu pflanzen. Die Gehölze sind in
Gruppen von ca. 10 Gehölzen zu pflanzen. Die Wiese ist durch 4 malige Mahd in den ersten vier
Jahren auszuhagern. Nasswiesenflächen sind von der Aushagerung auszunehmen. Das Mähgut ist
von der Fläche zu entfernen. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist untersagt.
Anschließend ist die Wiese als Altgrasstreifen einmal jährlich nach dem 01. September zu mähen. Das
Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist
untersagt. 20% des Altgrasstreifens sind jährlich alternierend stehen zu lassen. Vorhandene
Nasswiesenflächen sind zu erhalten und einmal jährlich nach dem  01. September zu mähen. Das
Mähgut ist von der Fläche zu entfernen. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist
untersagt. Die Ausführung der Maßnahmen ist durch eine Umweltbaubegleitung zu begleiten.

2.4 Garagen, Zufahrten, Stellplätze und Nebengebäude
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